
" " Rathaus 

Osterreichischer 1082 Wien 
Telefon 40 00 

Sta"" dte b und Telefax international 0043-1-4000-7135 L-______ _ _____ Telefax national 0222-4000-99-89980 

2065 

Novelle zum Agrarverfahrensgesetz 1950 wien, 1.4.1993 
Bucek/Kr 
Klappe 899 94 
730/165/93 

An die 
Parlamentsdirektion 

Parlament 
1017 Wien 

'atriff1 GES~TZENTWU~~ 
ZI . ...... __ ... 4.~L."._ ... -GE/19 ...... _ ... 

Datum: 6. APR. 1993 
__ 13 .. ~rilAa93 

Verteilt .... J.:;;:.f:..'i:f.;::.1..~.:; ..................... " .... .. 

/; 

Unter Bezugnahme auf den mit Note vom 8. Februar 1993, 

Zahl 600.982/0-V/2/92 vom Bundeskanzleramt übermittel­

ten Entwurf des oben angeführten Bundesgesetzes gestat­

tet sich der österreichische Städtebund, anbei 25 

Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu übersenden . 

. j/./~, (ZJ~/'-
(Dkfm. Dr. Erich Pramböck) 

Generalsekretär 
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2065 

Novelle zum Agrarverfahrensgesetz 1950 Wien, am 2. April 1993 
Bucek/Kr/A:BM3 

An das 
Bundeskanzleramt 

Ballhausplatz 2 
1031 Wien 

Klappe 899 94 
730/165/93 

Zu dem mit Note vom 8.2.1993, Zahl 600.982/0-V/2/92, zur Be­

gutachtung übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

das Agrarverfahrensgesetz 1950 geändert wird, erlaubt sich der 

österreichische Städtebund mitzuteilen, daß in die Novellie­

rung dieser Rechtsmaterie einerseits die neuen materiell­

rechtlichen Vorschriften des Allgemeinen Verwaltungsver­

fahrensgesetzes sowie des Verwaltungsstrafgesetzes, anderer­

seits längst fällige Anpassungen verarbeitet sind, wodurch ein 

wesentlicher Beitrag zur Klarheit und Rechtssicherheit ge­

leistet wurde. 

Inwieweit der Instanzenzug die Landesagrarsenate als Beru­

fungsbehörden vorsieht und nicht die im Verwaltungsstrafgesetz 

dafür bestimmten Unabhängigen Verwaltungssenate, soll aus der 

Sicht der Städte nicht geprüft werden. 

Auf den Redaktionsfehler in § 8 Abs. 3 darf verwiesen werden, 

wo es statt "Vermarktung" wohl "Vermarkung" heißen soll. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden gleichzeitig der 

Parlamentsdirektion übermittelt. 

(Dkfm. Dr. Erich Pramböck) 
Generalsekretär 
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